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misshandlung handle (Coop-Zeitung, 22. April 2014). Ein ganz 
aktueller Bericht der UNICEF gibt Auskunft über das Ausmass 
der Gewalt gegen Kinder weltweit (vgl. UNICEF, 2014a).

Körperstrafen haben Folgen
Die Folgen der Körperstrafen werden verharmlost. Die For-
schung zeigt ein anderes Bild als die Volksmeinung – zumin-
dest jene, die man einzugestehen bereit ist: Körperstrafen 
 haben nicht die erhofften Wirkungen. Sie führen nicht dazu, 
dass sich Kinder so verhalten, wie es mit der Züchtigung erwar-
tet wird.

Körperstrafen können körperliche Verletzungen zur Folge ha-
ben. Wo sicht- und diagnostizierbare Verletzungen nicht vor-
handen sind, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
Körperstrafen harmlos sind. Körperstrafen beeinflussen die 
psychische und soziale Entwicklung eines Kindes. Kinder ler-
nen durch die erfahrene Gewalt vor allem Gewalt zu akzeptie-
ren und selber anzuwenden.

Ausweg aus der Gewaltspirale?
Viele Eltern wissen, dass Körperstrafen unnütz oder gar schäd-
lich sind – und schaffen es trotzdem nicht, auf die Körperstra-
fen zu verzichten. Ein anderer beträchtlicher Teil der Bevöl-
kerung ist aber auch nach wie vor davon überzeugt, dass 
Körperstrafen sinnvoll sein sollen. «Hoch lebe der versohlte 
Hintern»; unter diesem Titel publizierte die «NZZ am Sonntag» 
am 27. März 2005 einen Artikel der ehemaligen Nationalrätin 
und emeritierten Rechtsprofessorin Suzette Sandoz. Dass sie 
den Titel durchaus wörtlich meinte, wird im Artikel mehr als 
klar. Pädagogische, psychologische und ethische Argumente 
sprechen jedoch eindeutig dagegen: Gewalt darf in der Erzie-
hung keinen Platz haben.

Die Folgen der Körperstrafen werden verharmlost, sie sollen – so der Volksmund – 
noch niemandem geschadet haben oder gar sinnvoll sein. Die überwiegende Mehr-
heit der Bevölkerung und des Parlaments möchte nicht, dass Körperstrafen in der 
Schweiz verboten werden. 39 Länder, darunter auch Schweden, Deutschland oder 
Österreich, verbieten sie hingegen längst. Von Franz Ziegler
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Gewalt darf in der Erziehung  
keinen Platz haben

Gewalt zu definieren, ist nicht einfach. In der Fachliteratur 
finden sich viele Vorschläge und Varianten. Der Begriff Gewalt 
umfasst sehr viele Phänomene. Entsprechend werden physi-
sche und psychische Gewalt unterschieden, und man spricht 
von institutioneller, kultureller und struktureller Gewalt. Be-
zogen auf die hier im Zentrum stehenden Körperstrafen fällt 
die Definition etwas einfacher, da konkreter aus. Von physi-
scher Gewalt ist die Rede, wenn jemand (Person oder Gruppe) 
das Recht auf physische Unversehrtheit (Integrität) einer an-
deren Person oder Gruppe absichtlich verletzt. Mit der Verwen-
dung des Ausdrucks «Absicht» sollen Missgeschicke, Unfälle 
und Ähnliches ausgeschlossen werden.

Körperstrafen sind eine Form physischer Gewalt. Darüber be-
steht kein Zweifel. Mit Körperstrafen wird in unmittelbarster 
Weise die Integrität eines Gegenübers (nicht nur von Kindern) 
absichtlich verletzt. Wer eine Ohrfeige erhält, ist Opfer einer 
Gewalthandlung.

Erziehung oder Gewalt
Wenn es um Erziehung geht, ist bei vielen Menschen (Erwach-
senen!) die Toleranz bezüglich Gewaltzuschreibung offensicht-
lich etwas höher. Das erstaunt und darf nicht sein. Eine Ohr-
feige bei einem Kind ist genauso Gewalthandlung wie bei einer 
erwachsenen Person. Im Verhältnis zwischen Erwachsenen 
gilt dies als selbstverständlich, und das Opfer hat die Möglich-
keit, Strafanzeige zu erheben. Der Ausdruck «gewaltfreie Er-
ziehung» ist in diesem Sinn sogar irreführend. Es gibt keine 
Erziehung mit Gewalt. Erziehung mit Gewalt ist Gewalt, aber 
keine Erziehung.

Auch in der Schweiz wird oft geschlagen
Wie Untersuchungen und Befragungen belegen (siehe dazu 
auch Netz 1 und 2 in diesem Jahr), wird auch in der Schweiz 
die Mehrheit der Kinder von ihren Eltern geschlagen. Insbe-
sondere Kleinkinder im Alter zwischen 0 und 4 Jahren werden 
öfter körperlich bestraft. Gemäss der neusten Befragung in der 
Schweiz stimmen nur 19% der Aussage zu, sie würden ihre 
Kinder niemals ohrfeigen, weil es sich dabei um eine Kindes-
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Hilft ein Gewaltverbot?
Kai-D. Bussmann, Professor an der Juristischen und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Halle (Lehr-
stuhl für Strafrecht und Kriminologie) erforscht seit bald 15 
Jahren die Wirkungen von Gewaltverboten. Im Rahmen seiner 
Familiengewaltstudien machte er zusammen mit seinem For-
schungsteam in verschiedenen europäischen Ländern eine Be-
standsaufnahme zum Ausmass von Gewalt in der Erziehung. 
Des Weiteren evaluierte er, die Effekte, die ein gesetzliches 
Verbot von Gewalt in der Erziehung haben können (vgl. http://
bussmann.jura.uni-halle.de/familiengewalt/).

Untersucht wurden in diesem Ländervergleich Schweden, 
Deutschland und Österreich, Spanien und Frankreich. (Schwe-
den hat als erstes Land die Körperstrafen 1979 verboten, Öster-
reich 1989, Deutschland 2000; Spanien und Frankreich waren 
ohne Verbot zum Erhebungszeitpunkt; Frankreich hat es bis 
heute noch nicht, Spanien hat ein Verbot seit 2007.)

Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig. In der Gesamteinschätzung sind 
sich denn auch Europarat (2007, 2008), Bussmann (2011) bzw. 
Bussmann, Erthal & Schroth (2008, 2009, 2011), Global Ini-

Die Folgen der Körperstrafen werden verharmlost. 
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tiative to End All Corporal Punishment of Children (2009), das 
deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), das österreichische Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie Organisationen wie 
Save the Children einig: Für die Reduktion des Ausmasses an 
Körperstrafen sind der allgemeine Wertewandel, die rechtli-
chen Reformen und die öffentliche Diskussion die tragenden 
Säulen.

Ein Verbot reduziert das Ausmass an Gewalt
An der gewaltreduzierenden Wirkung eines Verbots in der Er-
ziehung besteht gemäss Bussmann, Erthal & Schroth (2009, 
S. 27) nach diesem Ländervergleich kein Zweifel mehr. Die sym-
bolische Bedeutung einer Rechtsreform werde heute noch 
unter schätzt, meinen die Forscher. Denn Recht sei ein Kom-
munikationsmedium, das subtile, aber durchaus nachhaltige 
Wirkungen habe. Weniger effektiv wirken hingegen blosse 
Aufklärungsmassnahmen, vor allem im Bereich leichterer Kör-
perstrafen.

Ein Verbot entwickelt dann eine hohe Effizienz, wenn es von 
Massnahmen zur Bekanntmachung und Kampagnen zur Auf-
klärung und (Eltern-)Bildung begleitet wird. «Eine kontinuier-
liche Durchführung von Kampagnen und Aufklärungsmass-
nahmen, die eine gewaltfreie Erziehung nach schwedischem 
Vorbild propagieren, könnte diese Entwicklung zusätzlich 
fördern. So könnten gerade auch für die (bereits) bestehenden 
Gesetze die vielfältigen Möglichkeiten medialer Verbreitung 
genutzt werden, vor allem in Ländern mit einer noch jungen 
oder intendierten Rechtsänderung sollte dieser Aspekt be-
dacht werden», schreibt das Forschungsteam um Bussmann 
(op.cit., S. 28).

Diese erste europäische Vergleichsstudie zeigt auf, dass Eltern 
ihre Kinder weniger häufig schlagen, wenn in ihrem Land ein 
Verbot von Körperstrafen besteht. In vielen Ländern wurde in 
der Zwischenzeit der Schritt zum Verbot der Körperstrafen 
gemacht. 39 sind es heute. In zahlreichen weiteren Ländern 
sind entsprechende Prozesse in Gang gesetzt.

Und die Schweiz?
Es ist schwierig zu erklären, warum sich in der Schweiz ein 
Grossteil der Bevölkerung und die Mehrheit des Parlaments 
und der Verwaltung diesen eindeutigen und klaren Ergebnis-
sen verschliesst.

Aber Kindern ein Aufwachsen ohne Gewalt, ein Leben in Si-
cherheit, mit Respekt und Toleranz zu ermöglichen, muss 
das Ziel sein für eine hoch entwickelte und sich «Sozialstaat» 
bezeichnende Nation; selbst dann, wenn Staat und Wirtschaft 
davon finanziell nicht profitieren.

Autor
Franz Ziegler, Dr. phil., Heilpädagoge und Psychologe, seit 20 Jah-
ren im Bereich von Kindesmisshandlung und Kinderschutz tätig 
und mit Erziehungsfragen beschäftigt. 
Weitere Informationen unter: www.stoppkindesmisshandlung.ch
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